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Der B¿rgermeister, die Gemeindevertretung 
und die Bediensteten der Gemeinde  

St. Roman w¿nschen ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten und gesunden Start ins 

neue Jahr! 
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Geschªtzte Gemeindebevºlkerung! 
 

 

Der bevorstehende Jahreswechsel ist 
auch immer ein Anlass eine R¿ckschau 
auf das erreichte zu halten und sich Ziele 
f¿r das kommende Jahr zu stecken. 
 

Wenn man sich in der Gemeinde um-
sieht, darf man sich zu Recht ¿ber die 
umgesetzten Vorhaben des Jahres 2021 
freuen. 
Viel wurde in Gebªude investiert. Die 
AuÇensanierung der Volksschule, der 
Anbau des Kindergartens und der Start-
schuss zum Liftanbau sind nur kurze 
Stichworte f¿r ein umfangreiches Pro-
gramm das im Jahr 2022 abgeschlossen 
werden kann. 
Sehr viele positive R¿ckmeldungen - 
nicht nur aus St. Roman ï kamen auch 
¿ber die Errichtung des Gehweges nach 
Jetzingerdorf und die Sanierung des G¿-
terweges Prackenberg. Zwei groÇe Mei-
lensteine konnten auch f¿r Feuerwehr St. 
Roman erreicht werden: Das neue R¿st-
lºschfahrzeug wurde Ende September 
ausgeliefert und mit dem Ankauf eines 
Grundst¿ckes f¿r das neue Feuerwehr-
haus wurde der Grundstein f¿r dieses 
dringend notwendige Projekt gelegt. 
 

Was erwartet uns im kommenden Jahr? 
GroÇe Vorfreude herrscht im Kindergar-
ten auf die Fertigstellung des Zubaus. Im 
Mªrz werden die Rªume benutzbar sein. 
Da ein angrenzendes Grundst¿ck ange-
kauft werden konnte, wird in diesem Be-
reich auch die Spielflªche erweitert. 
Die Sommerferien werden in der Volks-
schule wieder eine sehr betriebsame Zeit. 
In den zwei Monaten wird die Innensa-
nierung durchgef¿hrt. 
Neben einem umfangreichen StraÇenbau-
programm erfolgt sobald es die Witte-
rung zulªsst die ErschlieÇung des neuen 
Baugebietes im Zentrum. Die Bewilli-
gungen sind eingeholt und vom Gemein-
derat die Fa. Swietelsky mit der Errich-
tung beauftragt. 
 

Im kommenden Jahr werden auch die 
Grundlagen f¿r das wohl wichtigste Pro-
jekt der Zukunft gelegt. Bis Mªrz werden 
die Planungen f¿r den Ausbau des Glasfa-
sernetzes im gesamten Gemeindegebiet 
durchgef¿hrt. Von der Planungsfirma 
werden voraussichtlich noch im Jªnner 
alle Hªuser, die noch in keinem Ausbau-
gebiet liegen, einen Brief erhalten. Darin 
sind Informationen enthalten, wie der An-
schluss geplant wªre. In weiterer Folge ist 
auch ein Informationsabend zu diesem 
Thema geplant. 
Generell wird auf das Thema ĂDigitales 
St. Romanñ ein Schwerpunkt gelegt und 
Vize-Bgm. Thomas Holzapfel wird diese 
Agenda betreuen. Im Gemeindevorstand 
wurde die Erneuerung der Homepage be-
schlossen, die ebenfalls im Mªrz ans Netz 
gehen soll.  
 

Auch personell stehen im neuen Jahr eini-
ge wichtige  nderungen an. Der langjªh-
rige Amtsleiter Johann Stadler wird An-
fang September seinen Ruhestand antre-
ten. Als Nachfolger wurde vom Gemein-
derat einstimmig unser bisheriger Buch-
halter Ing. Julius Huber bestellt. Das be-
deutet aber auch, dass f¿r diese Aufgabe 
ein Ersatz benºtigt wird. Eine Ausschrei-
bung ist auf Seite 5 bzw. auf der Homepa-
ge verºffentlicht. 
 

Zum Abschluss mºchte ich ein groÇes 
DANKE sagen. DANKE f¿r die vielen 
groÇen und kleinen Beitrªge, in Gemein-
de, Pfarre, Vereinen und Organisationen. 
Vor allem ein groÇes DANKE f¿r die vie-
len oft unsichtbaren Dinge in den Fami-
lien, Nachbarschaft und Freundeskreis. 
Ich darf allen, die sich heuer ¿ber ein be-
sonderes Lebensereignis oder einen Er-
folg freuen durften, meine Gl¿ckw¿nsche 
aussprechen und jenen, die eine besondere 
Last oder einen schweren Verlust zu tra-
gen haben, viel Kraft und Unterst¿tzung 
w¿nschen.  

9ƛƴ ŦǊƻƘŜǎ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘǎŦŜǎǘ ǳƴŘ 
ŀƭƭŜǎ DǳǘŜ ŦǸǊ нлннΗ 

Bgm. Siegfried Berlinger 
 

Bürgermeister  
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Aus dem Gemeinderat  

 Bericht ¿ber die Gemeinderatssitzung  
vom 19. November 2021: 

Da sich wªhrend des Jahres verschiedene 
Einnahmen und Ausgaben verªndert haben, 
manche Projekte zusªtzlich entstanden sind 
und andere erst im kommenden Jahr reali-
siert werden, war die Erstellung eines Nach-
tragsvoranschlages notwendig, der erfreuli-
cherweise ein ausgeglichenes Haushaltsjahr 
erwarten lªsst. Info auf Seite 4. 
 

Beschluss: einstimmig 

Der Gemeinderat beschloss die Festsetzung 
der Hebesªtze (Geb¿hren) f¿r das Jahr 2021. 
Ebenso wurde die vom Bezirksabfallverband 
beschlossene Abfallgeb¿hrenordnung geneh-
migt und die Kanalï und Wassergeb¿hren-
ordnung gemªÇ den Vorgaben des Landes 
O¥. geªndert. Nªhere Info auf Seite 4. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 

Der Kassenkredit f¿r die Finanzierung des 
laufenden Geschªftsbetriebes f¿r das Jahr 
2022 wurde in Hºhe von ú 900.000,-- an die 
Allgemeine Sparkasse O¥ als Bestbieter ver-
geben. 
 

Beschluss: einstimmig  
(1 Enthaltung wegen Befangenheit) 
 

Vom Gemeinderat wurde 
Herr Ing. Julius Huber 
zum zuk¿nftigen Amts-
leiter bestellt.  
Sein Hauptaufgabenbe-
reich liegt derzeit in der 
Gemeindebuchhaltung.  
Er ist seit 1992 im Dienst 
der Gemeinde St. Roman 
und wird im September 2022 diese Funktion 
¿bernehmen. 
 

Beschluss: einstimmig 

Der Gemeinderat genehmigte den Abschluss 
von 11 Kaufvertrªgen beim neuen Bauland-
projekt Altendorf Zentrum. AuÇerdem wurde 
der Vertrag betreffend der Errichtung der Inf-
rastruktur vom Gemeinderat beschlossen. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 

Der Gemeinderat genehmigte die Kaufvertrª-
ge f¿r den Ankauf eines Grundst¿ckes f¿r die 
Neuerrichtung des Feuerwehrhauses St. Ro-
man/Steinerzaun. (Infos Seite 35) 
 

Beschluss: einstimmig 

Auf Antrag der Firma Glas wurde eine  n-
derung des Flªchenwidmungsplanes in 
Altendorf in Ăgemischtes Gebietñ geneh-
migt.  
 

Beschluss: einstimmig 

Dem Gemeinderat wurden die Pr¿fberichte 
des Pr¿fungsausschusses zur Kenntnis ge-
bracht. 
 

Weiters wurde eine  nderung der Satzung 
des Wegerhaltungsverbandes Innviertel ge-
nehmigt.  
 

Ebenfalls genehmigt wurde der Verkauf ei-
nes Grundst¿ckes im Baugebiet 
ĂSonnenweideñ. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 

 

Nachtragsvoranschlag 2021: 

Geb¿hren und Hebesªtze: 

Weitere Themen: 

Baulandprojekt Altendorf Zentrum: 

Vergabe Kassenkredit  

Grundst¿cksankauf FF-Depot  
St. Roman/Steinerzaun: 

 nderung Flªchenwidmungsplan: 

Bestellung Amtsleiter: 
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Auf Grund zahlreicher Verªnderung durch zusªtzliche Projekte, verschobener Vorhaben, 
zusªtzlicher Fºrdermittel und geªnderter Ertrªge war die Erstellung eines Nachtragsvoran-
schlages notwendig. Trotz der vielen Vorhaben darf erfreulicherweise ein positives Ergebnis 
erwartet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die operative Gebarung stellt im Grunde die Zahlen des laufenden Betriebes dar und ist mit 
dem fr¿heren ordentlichen Haushalt vergleichbar. In der investiven Gebarung werden die 
Projekte erfasst, die fr¿her im auÇerordentlichen Haushalt dargestellt wurden. 

Nachtragsvoranschlag  

9ǊƎŜōƴƛǎƘŀǳǎƘŀƭǘ - 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ 

  ±ƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ нлнм bŀŎƘǘǊŀƎ-±! нлнм ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ 

{ǳƳƳŜ 9ǊǘǊŅƎŜ ϵ пΦломΦмлл ϵ пΦосоΦфлл ϵ оонΦулл 

{ǳƳƳŜ !ǳŦǿŅƴŘŜ ϵ оΦфроΦрлл ϵ оΦфпсΦулл -ϵ тΦтлл 

bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ ϵ ттΦслл ϵ пмтΦмлл ϵ оофΦрлл 

9ƴǘƴŀƘƳŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ϵ л ϵ л ϵ л 

½ǳŦǳƘǊ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ϵ л ϵ л ϵ л 

bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ ϵ ттΦслл ϵ пмтΦмлл ϵ оофΦрлл 

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǊŜŎƘƴǳƴƎ 

  bŀŎƘǘǊŀƎǎǾƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ ±ƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ нлнм 

  9ƛƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ 9ƛƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ 

hǇŜǊŀǝǾŜ DŜōŀǊǳƴƎ ϵ оΦпумΦтлл ϵ оΦмолΦфлл ϵ оΦрннΦмлл ϵ оΦмотΦслл 

LƴǾŜǎǝǾŜ DŜōŀǊǳƴƎ ϵ мΦпнфΦолл ϵ нΦнооΦслл ϵ мΦнтрΦфлл ϵ мΦфутΦтлл 

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǘŅǝƎƪŜƛǘ ϵ мΦмттΦллл ϵ смтΦплл ϵ фнуΦплл ϵ ротΦплл 

½ǿƛǎŎƘŜƴǎǳƳƳŜ ϵ сΦлууΦллл ϵ рΦфумΦфлл ϵ рΦтнсΦплл ϵ рΦсснΦтлл 

ŀōȊǸƎƭΦ LƴǾŜǎǝǾŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƘŀōŜƴ -ϵ нΦтптΦнлл -ϵ нΦспуΦулл -ϵ нΦпфсΦплл -ϵ нΦпрлΦллл 

{ǳƳƳŜ ϵ оΦоплΦулл ϵ оΦоооΦмлл ϵ оΦнолΦллл ϵ оΦнмнΦтлл 

9ǊƎŜōΦ ŘŜǊ ƭŦŘΦ DŜǎŎƘŅƊǎǘŅǝƎπ
ƪŜƛǘ ϵ тΦтлл   ϵ мтΦолл   

Gebühren 2022  

  
 

500 v.H.d. Steuermessbetrages  
(sowohl f¿r landï und forstwirtsch. 
Betriebe (A) als auch Grundst¿cke (B) 
 

 

ϵ 25,00 
 
 

 

ϵ 4,52  

ϵ 1,84 
 
 

 

 

(bis 150 mĮ bebaute Flªche): ϵ 2.351,ð 

dar¿ber ϵ 13,83 je mĮ 
 
 
 
 

 
 

(bis 150 mĮ der Bemessungsgrundlage):  

ϵ 26,15/mĮ 
(¿ber 150 mĮ der Bemessungsgrundlage): 

ϵ 20,92/mĮ  

Mindestanschlussgeb¿hr: ϵ 3.922,ð 
 
 
 
 

Grundgeb¿hr je Haushalt  ϵ 65,75 

Pro Entleerung 90 Liter Tonne ϵ   5,45 

Pro Entleerung 120 Liter Tonne ϵ   7,27 

60 Liter Abfallsack   ϵ   5,40 

Preis 90/120l  Restabfalltonne ϵ 48,00 

Hebesatz Grundsteuer: 

Hundeabgabe: 

Kanalben¿tzungsabgabe: 
Wasserbezugsgeb¿hr: 

Mindestanschlussgeb¿hr Wasser: 

Mindestanschlussgeb¿hr Kanal: 

Abfallgeb¿hren: 
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 Allgemeine Anforderungen:  
Ý ¥sterreichische Staatsb¿rgerschaft 
Ý Volle Handlungsfªhigkeit 
Ý Einwandfreies Vorleben 
Ý Persºnliche, gesundheitliche und 
fachliche Eignung 
Ý Bei mªnnlichen Bewerbern -
abgeschlossener Prªsenz/Zivildienst 
Ý Covid 19-Schutzimpfung 
  

Besondere Anforderungen: 
Ý Abgeschlossene kfm. Ausbildung 
Ý Persºnliches Interesse f¿rs Finanz-
wesen 
Ý Berufserfahrung (z.B. Buchhalter/in, 
Verwaltungsangestellte) 
Ý Flexibles Zeitmanagement 
(Sitzungen am Abend etc.) 
Ý Bereitschaft zur Weiterbildung 
Ý F¿hrerschein Gruppe B 

Entlohnung: GD 16.3 -Vertragsbedienstete/r 

Mindestentgelt brutto ϵ 2.471,50/Monat  
(variiert je nach anrechenbaren Vordienstzeiten)  

Beschªftigungsbeginn: ehestmºglich 
BeschªftigungsausmaÇ: 40 Wochenstunden 

 

Bewerbungen sind schriftlich bis 07. Jªnner 2022  
bei der Gemeinde St. Roman einzureichen. 

Weitere Infos sind unter www.st-roman.at zu finden. 
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Thomas Holzapfel 
Alter:  26 Jahre 
Wohnort: Simling 
Beruf:  Produktcontroller,  
 Programmmanager 

Neuer Gemeinderat von St. Roman  

Neuer Gemeindevorstand  

¥VP:  
Kriegner Norbert 
Kislinger Martin 

 

UB: 
Berlinger Siegfried 
Holzapfel Thomas 
Wallner Franz 

Neuer  
Vizebürgermeister  

¥VP Mandatare:  
 

Kriegner Norbert 
Kislinger Martin 
Haas Stefan 
Hºller Johannes 
Wimmer Manja 
Breidt Johann 
Hamedinger Andreas 
 
 

FP¥ Mandatare: 
  
Grill Alfred  
(im Bild Ersatz-
mitglied Christian 
Kropf) 
 
 
 
 
 

UB Mandatare:  
 

Berlinger Siegfried 
Holzapfel 
Thomas 
Wallner Franz 
Gahbauer Regina 
Fuchs Daniel 
Kazmierczak  
Josef 
Wallner Stefan 

 
 

KiÇlinger Birgit 
Huber Thomas 
Kalchgruber  
Johannes 
Widegger Helmut 
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Ausschüsse  

Kultur und Umwelt Familien und Soziales Bildung und Sport 

Kalchgruber Johannes (Obm.) Gahbauer Regina (Obfr.) Haas Stefan (Obm.) 

Kazmierczak Josef (Obm. Stv.) Bogner Franz (Obfr. Stv.) Hamedinger Andreas (Obm. Stv.) 

KiÇlinger Birgit Kisslinger Sandra Gahbauer Regina 

Kislinger Martin Hamedinger Andreas Bogner Franz 

Wimmer Manja Wimmer Manja Kriegner Gilbert 

Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied 

Stadler Simeon Grill Alfred Grill Alfred 

Bau und Infrastruktur Pr¿fungsausschuss Jagdausschuss 

Berlinger Siegfried (Obm.) Haas Stefan (Obm.) Widegger Helmut 

Wallner Franz (Obm. Stv.) Breidt Johann (Obm. Stv.) Berlinger Siegfried 

Fuchs Daniel Kriegner Christian Widegger Bernhard 

Hamedinger Andreas Holzapfel Johannes Personalbeirat 

Lang Herbert Kropf Christian Gahbauer Regina 

 Beratendes Mitglied:  Bogner Franz 
Hºller Hubertus  Kriegner Norbert 

Regionalverband  
Sauwald - Pramtal  

Wasserverband Sauwald 
Kanalwartungsverband 
Oberes Donautal 

Berlinger Siegfried Berlinger Siegfried Holzapfel Thomas 

Holzapfel Thomas Holzapfel Thomas Holzapfel Johannes 

Kriegner Norbert Bogner Franz Razenberger Markus 

Breidt Johann Kriegner Norbert Holzapfel Andreas 

  Hamedinger Andreas Kropf Christian 

Bezirksabfallverband Sozialhilfeverband 
Wegerhaltungsverband 

Innviertel 
Berlinger Siegfried Berlinger Siegfried Berlinger Siegfried 

 Wirtschaftspark Innviertel  
 Berlinger Siegfried  
 Breidt Johann  

Verbandsversammlungen  

Wahlergebnisse  
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Wie alle Jahre wieder steht der Winter vor 
der T¿r und seitens der Gemeinde St. Roman 
wird auch heuer wieder auf die gesetzlichen 
Anrainerverpflichtungen, insbesondere ge-
mªÇ Ä 93 StraÇenverkehrsordnung 1960 - 
StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, hingewie-
sen: 
 

Ä 93 StVO 1960 lautet (auszugsweise) 
Ă(1) Die Eigent¿mer von Liegenschaften in 
Ortsgebieten, ausgenommen die Eigent¿mer 
von unverbauten land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Liegenschaften, haben daf¿r zu sor-
gen, dass die entlang der Liegenschaft in einer 
Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhande-
nen, dem ºffentlichen Verkehr dienenden Geh-
steige und Gehwege einschlieÇlich der in ihrem 
Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der 
ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 
22.00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesªubert sowie bei Schnee und Glatteis be-
streut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der StraÇenrand in einer 
Breite von 1 m zu sªubern und zu bestreuen. 
Die gleiche Verpflichtung trifft Eigent¿mer von 
Verkaufsh¿tten. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben 
ferner daf¿r zu sorgen, dass Schneewªchten 
oder Eisbildungen von den Dªchern ihrer an 
der StraÇe gelegenen Gebªude entfernt werden. 
 

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Hªusern o-
der Grundst¿cken auf die StraÇe ist eine Bewil-
ligung der Behºrde erforderlich. Die Bewilli-
gung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Fl¿ssigkeit des 
Verkehrs nicht beeintrªchtigt.ñ 
 

Im Zuge der Durchf¿hrung des Winterdiens-
tes auf ºffentlichen Verkehrsflªchen kann es 
aus arbeitstechnischen Gr¿nden vorkommen, 

dass die StraÇenverwaltung Flªchen rªumt 
und streut, hinsichtlich derer die Anrainer/
Grundeigent¿mer im Sinne der vorstehend 
genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestim-
mungen selbst zur Rªumung und Streuung 
verpflichtet sind. 
 

Die Gemeinde weist ausdr¿cklich darauf hin, 
dass 
¶ es sich dabei um eine (zufªllige) un-

verbindliche Arbeitsleistung der Ge-
meinde handelt, aus der kein Rechts-
anspruch abgeleitet werden kann; 

¶ die gesetzliche Verpflichtung sowie 
die damit verbundene zivilrechtliche 
Haftung f¿r die zeitgerechte und ord-
nungsgemªÇe Durchf¿hrung der Arbei-
ten in jedem Fall beim verpflichteten 
Anrainer bzw. Grundeigent¿mer ver-
bleibt; 

¶ eine ¦bernahme dieser Rªum- und 
Streupflicht durch stillschweigende 
¦bung im Sinne des Ä 863 Allgemei-
nes B¿rgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
hiermit ausdr¿cklich ausgeschlossen 
wird. 

¶ Schneeablagerungen auf den StraÇen 
laut StraÇenverkehrsordnung verbo-
ten sind und f¿hren im Falle von Un-
fªllen oder Schªden auch zur Haf-
tung (strafï und zivilrechtlich)! 

 

Die Gemeinde ersucht um Kenntnisnahme 
und hofft, dass durch ein gutes Zusammen-
wirken der kommunalen Einrichtungen und 
des privaten Verantwortungsbewusstseins 
auch im kommenden Winter wieder eine si-
chere und gefahrlose Ben¿tzung der Gehstei-
ge, Gehwege und ºffentlichen StraÇen im 
Gemeindegebiet mºglich ist. 

Schneeräum ð und Streupflicht  
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Christbaum 2021/22  

Christbaumabholung  

Nach den Feiertagen gibt es erstmals die 
Mºglichkeit, sich f¿r die Christbaumabho-
lung anzumelden.  
 
Die Christbªume m¿ssen vollstªndig von 
Schmuck und Behang befreit werden. 
 
Da wir diese Aktion zum ersten Mal durch-
f¿hren ist eine Abholung nur gegen Voran-
meldung mºglich. 

Es ist geplant, die Bªume in der Woche vom 
10. - 16. Jªnner 2022 durch die Bauhofmit-
arbeiter abzuholen. Der genaue Termin hªngt 
von der Anzahl der angemeldeten Christbªu-
me und von der Witterung (Winterdienst) ab 
und wird noch bekanntgegeben. 

Anmeldung bis 10. Jªnner 2022 bei der 
Gemeinde St. Roman (07716/7359) - 
Mail: gemeinde@st-roman.ooe.gv.at 

Ein herzliches Danke an die Familie 
Schardinger, aus Ginzlberg, f¿r die 
Christbaumspende und ebenso ein 

herzliches Danke an die Bauhofmitar-
beiter f¿r das Aufstellen des Christ-
baumes. 

Das passende Weihnachts- 
geschenk noch nicht gefunden? 

 

Die Heimatb¿cher Band 1 bis 3 
kºnnen Sie im Gemeindeamt  

St. Roman kaufen. 

48 ϵ pro Band  
124 ϵ Aktion f¿r alle 3 Bªnde 
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am 19. Juni 2021 
 

Maria Pflieger 
& 

Rudolf Baminger 

 
am 05. Juni 2021 

 

Verena Stemplinger 
& 

Michael Gradinger 
mit Livia 

 
am 21. Mªrz 2021 

 

Christine Baminger 
& 

Andreas Kammerer 
 

mit Julia 

 
am 21. Mªrz 2021 

 

Romana Danninger 
& 

Gerald Kammerer 
 

mit Jasmin und  
Niklas 

 
am 21. Februar 2021 

 

Johanna Gr¿neis 
&  

Anton Ried 

 

 

am 10. Juli 2021 
 

Victoria Hutsteiner 
& 

Daniel Bachinger 
mit Hanna 

 
am 01. August 2021 

 

Eva Mairhofer 
& 

Christian Maurer 

Eheschließungen 2021  

 
am 21. Mªrz 2021 

 

Anna Hºllinger  
& 

Bernhard Widegger 
 

mit Katharina 

Standesamtlich gaben sich im Jahr 2021 11 Paare das Ja-Wort 
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Geburten 2021  

 

am 03. September 2021 
 

Sarah Wahlm¿ller 
& 

Josef Maurer 

 

am 02. Oktober 2021 
 

Sandra NeuÇl 
& 

Michael Schopper 
 

mit Noel 

Wir w¿nschen Euch,  
dass die Flamme des Gl¿cks,  

die am Tag Eurer Hochzeit entz¿ndet wurde, auch in Eurer Ehe 
stets den richtigen Weg beleuchtet. 

Geburten  
vom 01. Jªnner 2021 
bis 19. November 2021: 

 

Das Licht der Welt erblickten folgende  
neuen Gemeindeb¿rger/innen: 

 

 

am 22. Jªnner:  
Camilla Kislinger 
 

Eltern: Stephanie Kislinger 
& Benedikt Wenny 

 
 
 

am 03. Februar: 
Livia Gradinger 
 

Eltern: Verena & Michael 
Gradinger 

 
am 19. Februar:  
Chiara M¿hlbºck 
 

Eltern: Marion M¿hlbºck & 
Florian Holzapfel 
 
 
 
am 25. Februar:  
Alex Auer 
 

Eltern: Anna Auer  
& Stefan Stadler 
 
 
 
am 28. Februar:  
Luka NeuÇl 
 

Eltern: Beatrice & Patrick 
NeuÇl 

 

am 03. Oktober 2021 
 

Magdalena Strasser 
& 

Lukas Kargl 


